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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Uftert,
Mktllederc de: gesezzebeude« Räthe der helvttischea Republik.,

Band III. N». XLIX. Bern/ den 27. Juli 1799. (h. Thermidor VII.)

Gesezgebn ng.
Senat, 24. I » ni.

(Fortsetzung.)
Muret: Wann überflüssige Angestellte in den

Kanzleien sind, so soll man das ahnden und siéent-
fernen; aber das Direktorium begehrt für arbeitende
Manner und Familienväter, die seit mehrern Monaten
unbezahlt sind und von ihrem Gehalt allein leben
müssen, Geld; ich sehe nicht wie man dieses Be-
gehre» abschlagen kann; ich glaube, man hätte die
ganze begehrte Summe bewilligen sollen; um so viel
eher nehmen wir den Beschluß an, der nur die Hälfte
giebt.

Laflechcre beklgat mit Lang die Entblößung, in
der unsere Truppen sich befinden; aber darum möchte
er keineswegs alles in Verwirrung bringen; er nimmt
den Beschluß an.

Mchtelholzer verlangt eine Commission. Diese
wird beschlossen; sie besieht aus den BB. Mittel-
holzer, Lang, Berthollet.

Eine Bothschaft des Direktoriums wird verleben,
mit der es einen Brief des General Suchet und einen
Beschluß des General Massena vom 6. Messidor mit-
theilt, in denen Hülfe gegen verschiedene Klagen über
Requisitionen französischer Commissars und Bezahlung
der Bons zugesichert wird.

Lüth! v. Sol. wägt darauf an, dgsi im Pro-
tokoll verzeichnet werde, daß diele Nachricht nnter
lautem Beifall sey angehört worden. Angenommen.

Der grosse Ralh zeigt an, daß er.sich unt 4 Uhr
zur Wahl eines neuen Direktors versammle, und um
2 Uhr durch die Präsidenten und Sekretärs beider
Räthe die Abwägung der Kugeln werde vorgenommen
werden.

Lüthi v. Cosi glaubt, diese Wahlart finde
nicht statt, sondern da der zu wählende Direktor nun
an Ocksens Stelle tritt, mithin als ein im ersten

Jahr Gewählter anzusehen ist, müsse die einfachere
Wahl ohne Ausschließung der Hälfte der Räthe statt
finden.

Lang ist nicht dieser Meinung, die er für con-
stitutionswidria hält.

Mittelhoizer obschon er mit der Wahlart
der Constitution nichts weniger als zufrieden ist,
glaubt doch, wir können uns nun davon nicht
entfernen.

Lüthi v- Sol. nimmt seine Meinung zurük.

Der Beschluß über eine neue Organisation der
Leaion von gooo Mann wird verlesen und einer Com-
mission übergeben, die in 2 Tagen berichten soll; sie

besieht aus den BB. Augustini, Laflechcre,
Schneider, Hegglin und Schwaller.

Abends 4 Uhr.

Der Präsident zeigt an, daß die Kugeln zum
bevorstehenden Loosziehen beim Abwägen richtig bc-

funden worden.
Der Namensaufruf wird vorgenominen; es sin-

den sich dabei abwesend die BB. Vadonx, Burkard
Dur tors, Fornerod, Frossard, Karlen, Keller,
Vauchcr, Zäslin und Zulauf.

Die ZN l der anwesenden Mitglieder ist 54, von
denen Z2 durch das Gesez «5 Wahlkorps kommen
sollen, indem 10 Mitglieder abwesend sind und der

Präsident keine Stimme hat. ^

Es werden somit 32 gelbe und 21 weisst Kugeln
in einen Sack -gethan. — Man schreitet zur Ziehung
des Looses.

Wählende Hälfte, durch
gelbe Kugeln.

Barras-
Belli.
Beroldingen.
Bobmer.
Boxler.
Brunner.
Caglioni.
Devcvey.
Falk.
Frasca.

Richt wählende Hälfte,,
durch weisse Kugeln»

Attenhoftr.
Augustini.
Bergen.
Berthollet.
Bundt.
Dietyeim.
Duc.
Giudice.
.doch.
Lang.



8-è,

Wählende, Hälfte, durch
gelbe Kugeln.

Fuchs.
Genhard.
Äaftlin.
Hegglin.' uliers.

Nicht wählende Hälfte
durch weissc Kugeln.

Lüthi v. S»l.
Meyer v. Arb.
Meyer v. Arau.
Mittelholzer.

-Pfyffer.
rauer. Ruepp.

Kubli. Schmid.
Laflcchere. Sigristcn.
Lauver. Sraminen.
Lüthi v. Langn. Vanina.
Müller. Ziegler.
Münger.
Muret.
Rahn.
Rogg.
Scherer.
Schneider. - ^
Schwaller.
Stapfer.
Stokinann.
Thöring.
U steril

Der Senat theilt sich hierauf in seine s Hälften.

Nicht wählende Hälfte.
Lüthi v. Sol. und Berthollet werden zu

Sekretärs und Stimmenzählcrn erwählt.
Ein Beschluß der nicht wählenden Hälfte des

grossen Raths wird verlesen; nach demselben soll
bei der bevorstehende» Wahl eines neuen Direktors
das Loos keinen weiter» Einfluß haben.

Durch geheimes Gtimnienniehr wird der Beschluß
angenommen; eine Stimme ist zur Verwerfung.

Wählende Hälfte.
Nogg und La siech ere werden-zu Sekretärs

und Stümnenzählern erwählt.
Die »vählende Hälfte des grossen Raths ladet

jene des Senats durch eine Bothschaft ein, ihren
Präsidenten und 5 Mitglieder in den-Saal des Ober-
gcrichrshofs zu senden, um das Loos zu ziehen,
welchem der beiden Rathe, der Vorschlag zukom-
men soll.

Der Einladung wird entsprochen. — Die Abge«
ordneten kommen zurük, und der Präsident erilart,
daß der Lorschlag durch das Loos dem Senat zuge«
fallen ist.

Der Namensaufruf wird vorgenommen, und die
Versammlung findet sich vollständig.

Man schrcstec zur Wahl der fünf Kandidaten.

Erster Vorschlag,
r. Mehr. Müller von Zug i Stimme, Aue

gustim 2, Barras 8, Kubli g, Präsid. Secret«» 7
Muret r, Pfeàngcr Starch. Z, Joy. Müller 1,
Nüce l, Schneider 1.

2. Mehr. Secrekan 13, Kubli 3 Barras 12,
Pfenninge? z, Augustini 1.

3. Mehr. Barras 12, Secret«» iy, Kibli i.
Also ist B. Secret«», Präsident des Kantons«

gerichts vom Leman, zum ersten Kandidaten erwählt.

Vorschlag.
Barras 13 Kubli 3, Pfenninge?

Augustini i, Polier r, Frisching i,
Zweiter

1. Mehr.
4, B-llercr a,
Mittelholzer 1.

2. Mehr. Barras 17, Kubli y, Pfenninge».'
5 — 1 Zcddei zählt nicht.

Also ist B. Barras, Mitglied des Senats,
zum zweiten Kandidaten erwählt.

Dritter Vorschlag.
1. Mehr. Kubli ic>, Müller von Zug 2, Au«

gustini 8, Pfenninger Z, Rahn 4, Graftnried r,
Frisching r, Poster l.

2. Mehr. Pfenninger 7, Rahn 6, Augustini
10, Kubli y.

3. Mehr. Kubli 10, Pfenninger?, Augustini
53 — 2 Aeddel zählen nicht.

4- Mehr-. Augustini 16, Kubli 12 — 2 Zed«
del zahlen nicht.

Also ist B. Augustini, Mitglied des Senats,
zum dritten Kandidaten erwählt.

Vierter Vorschlag.
t. Mehr. Kubli 9, Pfcnistnger 5, Nüce 2,

Müller von Zug 2, Grafcnricd 2 Camenzind 7, Gvdc-
ftoi r, Glaire », Bodmer », Nalm 2.

2. Mehr. Caincnzind m, Kubli ro, Pftnnin,
gcr7, Rahn », Grafcnricd i — 2 Zcddcl zählen uicyt.

3. Mehr. Kubli to, Caincnzind «6, Pftnuin.
ger s — r Zcddei zählt nicht.

Also ist B. Camenziud, Mitglied des grossen
Raths, zum vierten Kandidaten erwählt.

Fünfter Vorschlag.
r. Mehr. Müller von Zug 2. Legrand «,

Rahn 9, Kubli?, Nüce i, Pftnninger», Grafen-
ricd 1, Eigristcn » Muret » — t Zeddcl zählt »richt.

2. Mehr. Pftnninger s Kubli », Rahn rv,
Müller 3 — 3 Zcdöel zählen nicht.

3. Mehr. Kubli s, Rahn i-î, Pftnuingcr 6,
z Zedde! zählen nicht.

-i. Mehr. Kubli 13, Rahn 17.
Also ist B. Nahn, Mitglied des Senats, zum

fünften Kandidaten vorgeschlagen.


	Gesezgebung

